
 
 

Protokollauszug 
aus der 

12. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Eiche  
vom 26.11.2020 

 
öffentlich 
Top 5.3 Förderung von Prozessen der Bauleitplanung 

20/SVV/1267 
ungeändert beschlossen 

 
Herr Pahnhenrich bringt die Vorlage ein; Ziffer 4 regelt nunmehr verbindlich die Einbindung der 
jeweiligen Ortsbeiräte. Herr Goetzmann, Fachbereichsleiter Stadtplanung, verweist darauf, dass 
bei dem gestrafften Verfahren die Einbindung der Ortsbeiräte zu einem möglichst frühen Zeit-
punkt erfolgen werde. Es besteht kein weiterer Diskussionsbedarf, so dass die Vorlage zur Ab-
stimmung gestellt wird.  
  
Der Ortsbeirat Eiche empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, wie folgt zu beschließen: 

Zur Förderung von Prozessen der Bauleitplanung durch die Stadtverordnetenversammlung 
werden folgende Festlegungen getroffen: 

1. In Planungsschritten, in denen nach den Verfahrensvorschriften des Baugesetzbuchs 
(BauGB) und der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) keine Be-
schlussfassung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich ist, wird im Regelfall keine 
Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung erstellt, sondern es erfolgt eine Be-
richterstattung im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des 
ländlichen Raumes. 

2. Vor Durchführung des jeweiligen Verfahrensschritts zur Aufstellung eines Bauleitplans oder 
zur Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) bzw. § 4a (3) BauGB ist dem Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raumes eine schriftli-
che Information über die konkrete Planung zur Herbeiführung eines entsprechenden Votums 
vorzulegen (zu den Inhalten dieser schriftlichen Information und den dazugehörigen Abläu-
fen s. Begründung). 

3. Wird zu einer konkreten Planung eine kontroverse inhaltliche Diskussion erwartet, ist jedoch 
weiterhin der Stadtverordnetenversammlung anhand von grundsätzlichen Planungsalterna-
tiven eine Beschlussvorlage zur Leitentscheidung zu unterbreiten. Diese Leitentscheidung 
soll nicht mit der Vorlage zu einem Auslegungsbeschluss kombiniert werden. 

4. Die Einbindung der jeweiligen Ortsbeiräte in Verfahren der Bauleitplanung soll durch Gele-
genheit zur Stellungnahme zum Vorentwurf im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung intensiviert werden. Die Aufbereitung der Stellungnahme des jeweiligen Ortsbeirats 
soll Gegenstand der Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und 
Entwicklung des ländlichen Raumes im Rahmen der unter Position 2 dargestellten Vorge-
hensweise sein. 

 
5. Die unter Position 2 bezeichnete schriftliche Information soll mit der anliegend beigefügten 

Vorlage erstellt werden, die Dokumentation des Willensbildungsprozesses soll mit dem hier 
ebenfalls enthaltenen Dokument im Ratsinformationssystem erfolgen (s. Anlage). 
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Abstimmungsergebnis: 
einstimmig angenommen. 
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